


Landrat des Rhein-Sieg-Kreises
Herrn Frithjof Kühn
im Hause

nachrichtlich
Fraktionen

[bookmark: _GoBack]21.02.2011

Anfrage gem. § 12 GeschO
hier: Auswirkungen der Einigungen bei den Verhandlungen „Hartz IV“ zwischen
         Bundesregierung und SPD auf den Rhein-Sieg-Kreis


Sehr geehrter Herr Landrat,

vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Einigung bei der Hartz-IV-Reform nach zweimonatigen Verhandlungen zwischen Bundesregierung und SPD stellt die SPD Kreistagsfraktion folgende Anfrage.

Die SPD Kreistagsfraktion begrüßt, dass der Bund schrittweise von den Kommunen die Kosten Grundsicherung im Alter übernimmt, ab 2014 sogar vollständig. 
Die Kosten betragen derzeit bei den Kommunen bundesweit 3,5 Milliarden Euro jährlich. Der Konsens zwischen Bundesregierung und SPD sieht vor, dass die Kommunen jährlich bis zu 400 Millionen Euro im Rahmen des Bildungspakets (beispielsweise für den Ausbau der Jugendsozialarbeit oder für die Erstattung von Schulessen) erhalten. Darüber hinaus soll ein (Netto-)Entlastungseffekt für die Kommunen durch die Übernahme der Kosten der Grundsicherung entstehen.

Laut Eckdaten des Landrats zur Haushaltsentwicklung sind für die Jahre 2011 und 2012 16,3 Millionen Euro für die „Grundsicherung im Alter“ vorgesehen. Ein Prozentpunkt Kreisumlage macht laut aktueller Berechnung in diesen Jahren zwischen 5,7 und 5,9 Mio. € aus.

Die SPD Kreistagsfraktion fragt daher,

· um wie viel Prozentpunkte – könnte - die allgemeine Kreisumlage sinken, wenn die Entlastungseffekte der Kostenübernahme „Grundsicherung im Alter“ ab 2012 schrittweise haushaltswirksam (bis zur vollständigen Kostenübernahme 2014) in den jeweiligen Haushaltsjahren werden?


Mit freundlichem Gruß
gez. Sebastian Hartmann, Harald Eichner, Dietmar Tendler, Achim Tüttenberg und Fraktion


i.A. 
